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0. Einleitung 
 
Lärm gilt als eines der wichtigsten Umweltprobleme und hat vielfältige 

negative Auswirkungen. Jeder fünfte Bürger in der E uropäischen Union ist 

Lärmpegeln ausgesetzt, die als medizinisch untragba r gelten und die im 

Wesentlichen aus dem Verkehrsbereich stammen. Daher  hat die EU die so 

genannte Umgebungslärmrichtlinie erlassen, durch di e auch Leipzig zur Planung 

und Umsetzung lärmmindernder Maßnahmen verpflichtet  wurde. In Leipzig ist 

Lärm vor allem im Zusammenhang mit der Flughafenerw eiterung und dem 

Nachtflugbetrieb seit vielen Monaten ein Dauerthema  der öffentlichen Debatte 

und gesellschaftlicher Spannungen, beschäftigt aber  auch an vielen anderen 

Stellen Bürger, Verwaltung und Politik. Gleichwohl ist das Thema sowohl in 

der inhaltlichen Aufarbeitung als auch in der kommu nalen Planung, 

Kommunikation und im gegensteuernden Handeln noch w eitgehend marginalisiert.   

 

Nun ist Leipzig jedoch, wie viele andere Großstädte  bzw. Ballungsräume, durch 

die Gesetzgebung verpflichtet, für sein Gebiet „str ategische Lärmkarten“ über 

die vorhandene Lärmbelastung zu erstellen und unter  Mitwirkung von 

Bevölkerung, Interessensverbänden und Behörden eine  „Lärmaktionsplanung“ zur 

Minderung von Lärmbelastungen und zum Schutz ruhige r Stadtgebiete 

durchzuführen. Gerade die gesetzlich geforderte Mitwirkung  der 

Öffentlichkeit , die deutlich über die von Planungs- oder Bauvorha ben gewohnte 

formalisierte Bürgerbeteiligung  hinausgeht, stellt eine neue Anforderung und 

Chance für den kommunalen Planungsprozess dar. Sie fordert und ermöglicht es, 

Problemlagen konstruktiv und aktiv anzugehen, Bürge r in die Stadtpolitik 

einzubeziehen und Akzeptanz für notwendige Maßnahme n wie für 

Handlungsbeschränkungen zu schaffen. Dazu muss jedo ch einiges mehr geschehen, 

als dies in Leipzig bisher der Fall war. ‚Weg vom V erwalten eines Problems, 

hin zum gemeinsamen Gestalten.’ muss das Motto werd en. 

 

In diesem Informations- und Positionspapier soll vo r allem dargestellt 

werden, welche gesetzlichen Grundlagen und Anforder ungen an die 

Lärmminderungsplanung und die Mitwirkung der Öffent lichkeit bestehen und wie 

sich der Stand und die Ergebnisse der Umsetzung in Leipzig darstellen. Der 

bisherige Umgang mit der Lärmminderungsplanung wird  kritisch bewertet und 

Anforderungen und Forderungen an die weitere Umsetz ung werden formuliert.  

 

Dieses Papier leistet jedoch keine generelle Darste llung von Akustik, 

Lärmrecht o.ä.; hierzu wird auf die entsprechende F achliteratur verwiesen. 

Ziel ist es vielmehr, über die Notwendigkeiten des aktiveren Handelns nach 

EU-Umgebungslärmrichtlinie in Leipzig zu informiere n und dafür zu 

sensibilisieren. 

 



 

1. Lärmwirkungen: Tote, Gesundheitsschäden und Mill ionenkosten 

„Laute Straßen sind richtige Wertevernichtungsmasch inen.“  

Frank Kupfer, Sächsischer Umweltminister 

 

Lärm hat schwere und kostenträchtige Schäden unters chiedlicher Art zur Folge, 

die u.a. den Einzelnen, die Kommune und die Gesells chaft als Ganzes treffen. 

Im Folgenden sollen nur einige wenige alarmierende Fakten mit Bezug auf 

Leipzig genannt werden. 

 

Gesundheit:  Bei einem über 24 Stunden gemittelten Lärmpegel (L den)  ab 65 dB 

(A) haben medizinische Studien für Männer, die dies em dauerhaft ausgesetzt 

sind, ein um 30% höheres Herzinfarktrisiko festgest ellt. So werden durch den 

Straßenverkehrslärm in Deutschland jährlich 6.500 t ödliche Herz-

Kreislauferkrankungen verursacht. Zum Vergleich: du rch Verkehrsunfälle 

starben 2007 4949 Menschen. In Leipzig sind nach de n Lärmkarten mindestens 

25.200 Einwohner allein von Lärm des KfZ-Verkehrs ü ber 65 dB (A) betroffen.  

Nächtlicher Lärm (bereits ab 36 dB (A)) führt u.a. zu erheblichen 

Schlafstörungen und zur Zunahme der Verschreibung v on Arzneimitteln. 

 

Ökonomie:  Durch Verkehrslärm entstehen enorme ökonomische Sc häden, u.a. im 

Gesundheitswesen, durch Berufsunfähigkeitsrenten, P roduktivitätsverluste und 

Wertverlust bei Immobilien bis hin zu deren Unvermi etbarkeit und 

nachfolgendem Verfall. Allein der Wertverlust bei I mmobilien beträgt in 

Deutschland ~10 Mrd. €/Jahr. Für Dresden, in der Stadtgröße vergleichbar mit 

Leipzig, wurden die Kosten des Lärms (Gesundheit un d Immobilien) von Prof. 

Dr. Kerstin Giering, Umweltcampus Birkenfeld, auf 7 7,4 Mio. €/Jahr berechnet! 

In der Folge lärmbedingter Wegzüge, in Leipzig an f ast allen Magistralen zu 

sehen, entstehen zusätzlich millionenschwere öffent liche Kosten für 

städtebauliche und andere Fördermaßnahmen, um die s ich von der 

Wohnbevölkerung und dem Geschäftsbesatz entleerende n und sozial entmischenden 

Gebiete nicht (ganz) abkippen zu lassen. Weiterhin entstehen Kosten für 

Schallschutzmaßnahmen und ökologische Schäden und e s kommt zu kommunalen 

Mindereinnahmen von Umsatz-, Einkommens-, Grund- un d Grunderwerbssteuer.  

 

Weitere Lärmwirkungen  sind u.a. eine beeinträchtigte Lebensqualität, die  

verschlechterte Nutzbarkeit öffentlicher Räume und schlechteres 

Lernverhalten. In Leipzig sind 10 Krankenhäuser und  49 Schulen einem KfZ-Lärm 

oberhalb eines 24h-Mittelwertes von 55 dB ausgesetz t, im relevanten 

Unterrichtszeitraum von 8-15 Uhr damit faktisch deu tlich höheren Werten. 

 

 

 

 



 

 

2. Gesetzliche Grundlagen und Anforderungen an die Lärmminderung 

 

Mit der Verabschiedung der Richtlinie über die Bewe rtung und Bekämpfung von 

Umgebungslärm (UL-RL) durch die EU im Juni 2002 wur den neue gesetzliche 

Anforderungen an die Lärmminderungsplanung in den M itgliedsländern 

geschaffen. Die Richtlinie war durch die Länder in nationales Recht 

umzusetzen, was in Deutschland durch eine Änderung des 

Bundesimmissionsschuzgesetzes (BImSchG) 2006 erfolg te, die im wesentlichen 

die Ausführungen der UL-RL übernahm, ohne sie jedoc h weiter zu 

konkretisieren. Beide, UL-RL und BImSchG sollen hie r weder im inhaltlichen 

Detail, noch in der Auseinandersetzung über die Qua lität der deutschen 

Umsetzung wiedergegeben werden. Am Ende dieses Papi eres ist über die 

Quellenverweise sowohl der Zugang zu diesen Dokumen ten als auch zu 

informierender und kommentierender Literatur möglic h. Festzuhalten ist 

jedoch, dass dort, wo die deutsche Gesetzgebung bis her offen geblieben ist, 

die Regelungen der UL-RL direkt gelten und anzuwend en sind. Einzelne 

Anforderungen von UL-RL und BImschG werden im weite ren Text im Zusammenhang 

mit der Umsetzung in Leipzig ausgeführt.  

 

Die wichtigsten generellen Regelungen sind: 

- Für Ballungsräume mit mehr als 250.000 Einwohnern, Hauptverkehrsstraßen 

mit mehr als 6 Mio. KfZ/Jahr, Haupteisenbahnstrecke n mit mehr als 

60.000 Zügen/Jahr und Großflughäfen mit mehr als 50 .000 Starts und 

Landungen/Jahr waren bis zum 30.6.2007 „strategisch e Lärmkarten“ zu 

erstellen , die Umfang und Höhe der Lärmbelastung für das Vor jahr 

darstellen sollen. Verantwortlich für die Erstellun g sind die 

jeweiligen Gemeinden, für die Eisenbahnstrecken gen erell das 

Eisenbahnbundesamt. (Zum 30.6.2012 müssen dann auch  Kartierungen für 

kleinere Ballungsräume sowie Straßen und Flughäfen mit geringeren 

Belegungswerten vorgenommen werden.) 

 

- Bis zum 18. Juli 2008  sollten auf diese Analysen aufbauend 

„Lärmaktionspläne“  erstellt werden, mit dem Ziel, durch die dort 

festzulegenden Maßnahmen Umgebungslärm in belastete n Gebieten zu 

vermindern und eine Zunahme des Lärms in „ruhigen G ebieten“ zu 

verhindern.  (Für kleine Ballungsräume etc. gilt der 18.7.2013)  

 

- Mindestens  alle 5 Jahre sind Lärmkarten und Aktionspläne zu ü berprüfen, 

zu aktualisieren und fortzuschreiben , womit die Lärmbekämpfung als 

dauerhafte Managementaufgabe  in das kommunale Handeln implementiert 

werden soll. 

 



 

- Die Öffentlichkeit  ist über die Auswirkungen von Umgebungslärm und di e 

örtliche Belastungssituation (Lärmkarten) zu inform ieren. 

Öffentlichkeit umfasst dabei alle natürlichen und j uristischen Personen 

sowie Vereinigungen und Organisationen dieser Perso nen und somit nicht 

nur deutsche wahlberechtigte Bürger ab 18 Jahren un d anerkannte Träger 

öffentlicher Belange, sondern z.B. auch ausländisch e Mitbürger und 

Bürgervereine. Die Lärmaktionspläne müssen unter Mi twirkung der 

Öffentlichkeit  erstellt werden, sie sind wie die Lärmkarten öffen tlich 

zugänglich zu machen. Die Behörden müssen dabei nic ht nur breit und 

adressatenspezifisch in allgemein verständlicher Fo rm informieren , 

sondern auch dafür Sorge tragen, dass die Mitwirkun g rechtzeitig und 

effektiv erfolgt , die Ergebnisse der Mitwirkung berücksichtigt werd en 

und die Öffentlichkeit über getroffene Entscheidung en informiert wird.  

 

 

3. Stand und Ergebnisse der Umsetzung der 

Umgebungslärmrichtlinie in Leipzig 

 

Bisher liegen in Leipzig nur Teile von Lärmkarten v or. Eine 

Lärmaktionsplanung ist noch nicht erfolgt. Auf eine  Anfrage der SPD-Fraktion 

wurde durch die Verwaltung in der Ratssitzung am 26 .4.2006, also vor drei 

Jahren, noch folgendes ausgeführt:  

„Um die neuen Aufgaben fristgemäß [d.h. bis zum 30. 6.2007, Anm.d.A.] 

abschließen zu können, hat das Amt für Umweltschutz  bereits im Jahr 2005 die 

Lärmkarten für die ersten Ortsteile des Ballungsrau mes erstellt. Diese 

Aufgabe wird fortgeführt. Im Jahr 2006 werden schwe rpunktmäßig die Lärmkarten 

für die weiteren Ortsteile erarbeitet. Dieser Proze ss wird 2007 

abgeschlossen.“  

Die vorliegenden Lärmkarten wurden jedoch tatsächli ch erst im April 2008 

veröffentlicht und sind bis heute höchst unvollstän dig.  

 

An diese Veröffentlichung schloss sich dann auch ni cht der notwendige Beginn 

der Lärmaktionsplanung an: ein entsprechender Besch luss des Stadtrates für 

die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes (bis Ende 2 009) wurde auf Vorschlag 

der Verwaltung erst in der Ratssitzung im April die sen Jahres gefasst. 

Eingebracht wurde dieser Beschlussvorschlag wiederu m nur, weil ein solcher 

Beschluss Voraussetzung für den Erhalt bestimmter F ördermittel aus dem 

Konjunkturpaket II ist. Das Verfehlen der terminlic hen Vorgaben der EU für 

die Erstellung von Lärmkarten (30.6.2007) und Lärma ktionsplan (18.7.2008) ist 

in den deutschen Ballungsräumen zwar die Regel und liegt u.a. an der engen 

Terminsetzung und der späten Umsetzung der UL-RL in  deutsches Recht; in 

Leipzig liegt dies allerdings auch an der mangelnde n Bedeutung, die diesem 

Thema seitens der Verwaltungsspitze bisher zugebill igt wurde.  



 

Einen klaren Ausblick auf diese Situation gab berei ts ein Teil der o.g. 

Antwort des Umweltdezernates vom 26.4.2006: „Das Am t für Umweltschutz ist 

momentan bemüht, die dafür notwendigen, aber im Hau shalt noch nicht 

ausgewiesenen finanziellen Mittel innerhalb der Ver waltung entweder im 

Dezernat III oder als Fördermittel über den Freista at Sachsen zu akquirieren. 

Nach den Planungen des Amtes für Umweltschutz soll im Jahr 2007 auch mit der 

Aufstellung der Lärmaktionspläne begonnen werden. H ierfür ist es 

erforderlich, im Verwaltungshaushalt Mittel in Höhe  von 22.000 € 

einzustellen. Bereits jetzt ist absehbar, dass es m it der derzeitigen 

personellen Ausstattung des Amtes für Umweltschutz nicht gelingen wird, für 

den gesamten Ballungsraum Aktionspläne fristgerecht  bis zum 18. Juli 2008 

aufzustellen.“ Erst im Oktober 2008 erhielt das Amt  für Umweltschutz eine 

zusätzliche Planstelle für die Lärmaktionsplanung. 

 

 

3.1 Die Leipziger Lärmkarten 

 

Der Bearbeitungsstand der Leipziger Lärmkarten ist äußerst unbefriedigend: 

 

- Es liegen bisher keine Lärmkarten zum Eisenbahnverk ehr für Leipzig vor. 

Das Eisenbahnbundesamt hat hierzu noch keine Daten geliefert (aktuell 

wieder für Mai/Juni 2009 angekündigt). 

 

- Es liegen bisher keine Lärmkarten zum Fluglärm vor.  Der Flughafen 

Halle-Leipzig war zum damaligen Stichtag noch nicht  als in der ersten 

Frist zu kartierender Großflughafen einzustufen. Al lerdings hat er 

seitdem die dafür definierte Schwelle von 50.000 Fl ugbewegungen im Jahr 

überschritten und ist damit ein Großflughafen im Si nne der UL-RL. Mit 

Lärmkarten zum Flugverkehr ist jedoch nicht vor dem  Spätsommer 2009 zu 

rechnen, wie die Verwaltung auf eine entsprechende Anfrage der Fraktion 

Bü90/Die Grünen in der Ratssitzung vom 21.1.2009 au sführte: „Aussagen 

zur Lärmbelastung des Ballungsraumes Leipzig durch den Flugverkehr 

werden künftig in die Lärmkartierung aufgenommen. I n welcher Form dies 

geschieht, ist noch nicht entschieden. Nach Angaben  des Flughafens und 

des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geol ogie werden im 

Frühjahr 2009 Daten zum tatsächlichen Flugzeugmix s owie zu den 

tatsächlichen Flugbewegungen und Flugrouten des Jah res 2008 vorliegen 

[…] Die Verwaltung geht davon aus, dass im Spätsomm er 2009 konkrete 

Aussagen zur Fluglärmbelastung getroffen werden kön nen.“ 

 

- Es liegen bisher keine Lärmkarten zu den Immissione n von Gewerbe- und 

Industriegebieten vor. Diese sind durch die Stadt z u kartieren. 

 



 

- Lärmkarten liegen hingegen zum Straßenverkehrslärm und zum Lärm durch 

schienengebundenen Nahverkehr (Straßenbahn) vor und  sind auf den 

Internetseiten der Stadt veröffentlicht. Sie erfass en jedoch nicht das 

ganze Stadtgebiet, sondern, in einer sehr eigenen A nwendung der 

Definition eines Ballungsraumes, nur die Stadteile mit einer 

Bevölkerungsdichte ab 1.000 Ew/qkm. Was zu der scho n kommunalpolitisch 

unhaltbaren Situation führt, dass u.a. Teile oder d ie ganzen Ortslagen 

von Lützschena, Stahmeln, Burghausen, Miltitz, Gros szschocher, Windorf, 

Knauthain, Liebertwolkwitz, Meusdorf, Holzhausen, B aalsdorf, 

Engelsdorf, Thekla, Wiederitzsch und Lindenthal nic ht kartiert sind. 

Durch diese Ortslagen führende lärmintensive Straße n wie die Hallesche 

Straße, Leipziger Straße, Dieskaustraße, Knautnaudo rfer Straße, 

Brückenstraße, Muldentalstraße, Stötteritzer Landst raße, Brandiser 

Straße, Baalsdorfer Straße, Engelsdorfer Straße, Al thener Straße, 

Theklaer Straße, Rostocker Straße, Tauchaer Straße,  Delitzscher 

Landstraße und Lindenthaler Hauptstraße sind ab den  Grenzen des 

Kartierungsgebietes nicht mehr erfasst und in ihrer  Lärmbelastung 

dargestellt. Damit gibt es derzeit zwei Klassen von  Leipzigern: 

„Ballungsraum-Leipziger“, die Informationen über di e Lärmbelastung 

erhalten und an einer Lärmminderungsplanung mitwirk en können, und 

„Nicht-Ballungsraum-Leipziger“, die demnach einfach  Pech hätten, dass 

bei Ihnen dieselbe Straße denselben Lärm verursacht  wie einhundert 

Meter weiter, sie aber auf Grund geringerer Bevölke rungsdichte in der 

Betrachtung außen vor gelassen werden. Die ausgewie senen 

Betroffenenzahlen gelten daher auch nicht für „das Stadtgebiet von 

Leipzig“, sondern nur für dessen kartierten Teil un d sind demnach 

gesamtstädtisch betrachtet noch höher. (Nur erwähnt  werden soll hier, 

dass bei einer korrekten Anwendung der Ballungsraum definition eine 

gemeinsame Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung u. a. mit den zum 

Ballungsraum zu zählenden Städten Markkleeberg und Taucha stattfinden 

müsste – deren Bürger durch den nicht UL-RL-konform en Zuschnitt des 

Ballungsraums Leipzig derzeit nicht, bzw. nur zum T eil an diesem 

Instrumentarium teilhaben.) 

- Die vorhandenen Lärmkarten zeigen die Lärmbelastung  anhand so genannte 

Isophonenbänder entlang der Straßen und Straßenbahn schienen. Die 

farblichen Abstufungen der Bänder entsprechen jewei ls einer Lärmzu- 

bzw. -abnahme von 5 dB (A). Mit dieser Darstellungs form wurde wiederum 

nur die gesetzliche Mindestanforderung an die Lärmk artierung umgesetzt, 

die jedoch zukünftige Lärmminderungen oder –zunahme n nicht ausreichend 

wiedergeben kann. Bereits eine Änderung des Lärmpeg els um 3 dB (A) 

entspricht einer Halbierung bzw. Verdoppelung des w ahrgenommenen Lärms, 

somit wäre eine z.B. durch erfolgreiche Maßnahmen e rreichte  

 



Pegelminimierung um 2 oder 3 dB (A) in der gewählte n Darstellungsform 

gar nicht zu sehen. 

 

- Es liegt bisher keine vertiefte Auswertung der best ehenden 

Lärmkartierung vor. In der standardisierten Lärmkar tierung lassen sich 

nur die Lärmbelastungen ermitteln und darstellen, d ie aus 

Verkehrsstärke, Bebauungsform etc. berechnet werden  können. Damit wird 

jedoch nicht die ganze objektive Lärmrealität erfas st (z.B. Zustand des 

Straßenbelags: es reichen bereits wenige Schäden im  Asphalt, dass 

gerade in den Nachtstunden auch bei geringer Verkeh rsbelegung hohe und 

als Einzelereignisse besonders störende Lärmspitzen  auftreten; z.B. 

Einfassung der Straßenbahnschienen: ist zwar die Fa hrbahn asphaltiert, 

die Schienen sind aber mit Einzelsteinen eingefasst  und dieser Bereich 

wird durch KfZ befahren, entsteht eine enorme, durc h die Berechnung 

einer Asphaltoberfläche der Fahrbahn nicht erfasste  Lärmbelastung). Nur 

durch die Einbeziehung der Bevölkerung lassen sich diese ortsbezogenen 

und für die Betroffenen z.T. entscheidenden Lärmque llen ermitteln. 

 

- Es fehlt weiterhin eine zusammenfassende Darstellun g der 

Gesamtlärmbelastung: die nur getrennte Darstellung der Lärmbelastung 

durch KfZ- und Straßenbahnlärm zeigt nicht die in v ielen 

Hauptverkehrsstraßen dominante Situation, in der be ide Lärmquellen 

zusammen auftreten. 

 

- So genannte „ruhige Gebiete“, die nach UL-RL vor Lä rmzunahme zu 

schützen sind, wurden bisher nicht ausgewiesen und in Karten 

dargestellt. 

 

- Nicht zuletzt fehlt eine graphische Darstellung der  Betroffenenzahlen 

auf der Stadtplangrundlage der Lärmkarten. Die Zahl  der betroffenen 

Einwohner wird nur als tabellarischer Summenwert wi edergegeben (Anzahl 

Betroffene je Lärmstufe für die ganze [kartierte] S tadt), es fehlt eine 

straßen-/grundstückskonkrete Darstellung der Anzahl  der Betroffenen. 

Dadurch können keine örtlichen Schwerpunkte der Bet roffenheit ermittelt 

(und vermittelt) werden und es fehlt somit ein wich tiges Kriterium für 

eine Prioritätensetzung und die Kosten-Nutzen-Absch ätzungen in der 

Planung von Maßnahmen zur Lärmminderung.  

 

- Die für die Lärmkarten verwendete Stadtkarte ist ve raltet (teilweise 

fehlt vorhandene Bebauung) und enthält kaum Straßen nahmen, was in der 

Nutzung die Orientierung erschwert. Die technische Umsetzung ist 

mangelhaft, die Qualität und Bedienbarkeit ist im I nternetauftritt 

anderer Städte oft deutlich besser – so können in B erlin sogar auf 

einzelne Gebäude bezogene Lärmwerte abgerufen werde n.  



 

Entsprechend den vom Umweltbundesamt und dem Sächsi schen Landesamt für 

Umwelt, Landwirtschaft und Geologie aus Gesundheits sicht empfohlenen 

Auslösewerten für die Lärmaktionsplanung und den Da ten der Leipziger 

Lärmkarten, ergibt sich in Leipzig folgender hoher Umfang der Lärmbelastung 

(noch einmal zur Beachtung: durch das reduzierte Ka rtierungsgebiet und die 

noch fehlenden Daten zum Eisenbahn-, Flug- und Indu striegebietslärm, sind 

noch nicht alle vom Lärm betroffenen Einwohner erfa sst!): 

 

L den L night 

Handlungsbedarf 
bei Werten ab 

Betroffene durch 
KfZ      Straßenbahn 

Handl ungsbedarf 
bei Werten ab 

Betroffene durch 
KfZ     Straßenbahn  

65 dB 

Kurzfristig 

 

25.200       12.200 

55 dB 

Kurzfristig 

 

23.600       13.900 

60 dB 

Mittelfristig 

 

44.900       19.200 

50 dB 

Mittelfristig 

 

44.500       20.800 

55 dB 

Langfristig 

 

67.700       28.100 

45 dB 

Langfristig 

 

71.500       31.500 

 

( L den ist der berechnete Mittelungspegel des Lärms über 24h, L night der für 
die Zeit zwischen 22 und 6 Uhr. Für diese beiden Ka tegorien müssen die 
Belastungswerte nach UL-RL dargestellt werden.) 
   

Welch großer Handlungsbedarf zur Lärmsenkung in Lei pzig besteht, ist neben 

diesen Zahlen daran zu erkennen, dass neben den Lär mkarten noch so genannte 

Überschreitungskarten erstellt wurden, die nur das mit im 24h-Mittel über 70 

dB (A), bzw. in den Nachtstunden mit über 60 dB (A)  belastete Straßennetz 

zeigen: darin findet sich bereits der größte Teil d es Hauptverkehrsnetzes der 

Stadt, obwohl mit 70 und 60 um 5 dB (A) höhere Schw ellenwerte als vom 

Umweltbundesamt und dem Landesumwelt empfohlen gewä hlt wurden (+ 3 dB (A) = 

doppelter Lärm!).  

 

Auch die Bürgerumfragen des Amtes für Statistik und  Wahlen der Stadt sprechen 

eine deutliche Sprache: 2007 haben 20% der Bevölker ung, also rund 100.000 

Einwohner, den Lärm des KfZ-Verkehrs als stark bis sehr stark belastend 

bezeichnet. Bezogen auf den Schienenverkehr (Eisen-  und Straßenbahn) sagten 

dies 11% (55.000 Ew.), bezogen auf den Fluglärm 6% (30.000 Ew.). Letzter Wert 

dürfte heute höher liegen, da der 2007 ermittelte n och vor der Inbetriebnahme 

des DHL-Hub erhoben wurde. 

 

 

3.2 Die Leipziger Lärmaktionsplanung 

In Sachsen sind aktuell 15 Lärmaktionspläne in Arbe it, mit denen die 

Maßnahmen zur Minderung der Lärmbelastungen unter M itwirkung der 

Öffentlichkeit erarbeitet und festgelegt werden. Di e Planentwürfe sind z.T. 

im Internet abrufbar (z.B. Dresden, Bautzen, Zwicka u). Für Leipzig gibt es 



demgegenüber bisher keinerlei Ausführungen, wie die  Lärmaktionsplanung 

erfolgen soll. Auch die im April dazu vom Stadtrat beschlossene 

Verwaltungsvorlage umfasst nur eine einzige Seite u nd führt aus, dass „die 

vorbereitenden Arbeiten zur Aufstellung eines solch en noch nicht weit genug 

gediehen sind“. Das Wort Öffentlichkeit oder die Mi twirkung der 

Öffentlichkeit, zentrale Anforderung der Umgebungsl ärmrichtlinie, kommen in 

der Vorlage noch nicht einmal vor.   

 

 

4. Bewertung der bisherigen Umsetzung der 

Umgebungslärmrichtlinie in Leipzig 

 

- Die Lärmkartierung ist, wie oben gezeigt wurde, bis her in vielen 

Punkten weder vollständig, noch quantitativ und qua litativ ausreichend.  

 

- Insbesondere die Begrenzung der bisherigen Lärmkart ierung auf 

Stadtgebiete mit einer Einwohnerdichte oberhalb 1.0 00Ew/km² ist nicht 

durch die UL-RL gedeckt und kommunalpolitischer Spr engstoff. 

 

- Die Auslösewerte für eine Aktionsplanung von 70 (24 h) bzw. 60 dB (A) 

(Nacht), liegen deutlich über den zum Gesundheitssc hutz empfohlenen 

Werten und relativieren den Handlungsbedarf in nich t vertretbarer 

Weise.  

 

- Das Thema der lärmbedingten Kosten (insbesondere 

Immobilienwertverluste) ist bisher nicht ermittelt und dargestellt, 

wird aber für die in den Lärmaktionsplänen zu erbri ngende Kosten-

Nutzenanalyse benötigt. 

 

- Die gesetzlichen Anforderungen („ Geeignete Ausfertigungen der 

Lärmkarten, die der Unterrichtung der Öffentlichkei t dienen, werden von 

den zuständigen Behörden ... verbreitet. Die Verbre itung der Lärmkarten 

hat in für die Öffentlichkeit verständlicher Darstellung und leicht 

zugänglichen Formaten zu erfolgen.“ 34. BImSchV § 7) an die 

Lärmkartierung und ihre Darstellung werden bisher n icht erfüllt. 

Insbesondere fehlt es praktisch völlig an den von d er UL-RL geforderten 

zusätzlichen, erläuternden  und informierenden  Angaben zur 

Lärmproblematik („Sicherstellung der Information de r Öffentlichkeit 

über Umgebungslärm und seine Auswirkungen. “ UL-RL, Artikel 1). Positive 

Beispiele ausführlicher, aktueller und logisch zu b enutzender 

Internetseiten zum Thema Lärm kann man sich u.a. in  den Aufritten der 

Städte Dresden, Hannover, Norderstedt und Berlin an sehen - sie 

verhalten sich zu dem minimalen Angebot Leipzigs wi e der Computer zur 



Schiefertafel. Schon das Auffinden der Lärmkarten a uf der Internetseite 

der Stadt Leipzig ist praktisch nicht über das Menü  (keine intuitive,  

 

logische Führung), sondern nur über die Suchfunktio n der Seite möglich, 

womit sie gut „versteckt“ sind. 

 

- Eine aktivierende und breite Information der Öffent lichkeit, zu der 

neben den Privathaushalten auch Verbände von der Wo hnungswirtschaft bis 

zu den Bürgervereinen gehören, der Verwaltung und d er Politik, hat 

bisher nicht stattgefunden. Die Information beschrä nkte sich bis heute 

auf eine einzige Pressemitteilung vom 30.4.2008 zur  Einstellung der 

ersten Lärmkarten ins Internet. Aber selbst diese e ine 

Presseinformation enthielt keinerlei Informationen oder Aufforderungen 

irgendeiner Art, was die Öffentlichkeit zu diesen L ärmkarten und dem 

weiteren Prozess beitragen kann und soll. 

 

- Wie der Anforderung zur Mitwirkung der Öffentlichke it an der 

Lärmaktionsplanung entsprochen werden soll („Die Öf fentlichkeit  wird zu 

Vorschlägen für Lärmaktionspläne gehört. Sie erhält  rechtzeitig  und 

effektiv  die Möglichkeit, an der Ausarbeitung  und der Überprüfung der 

Lärmaktionspläne mitzuwirken . Die Ergebnisse der Mitwirkung sind zu 

berücksichtigen . Die Öffentlichkeit ist über die getroffenen 

Entscheidungen zu unterrichten.“ BImSchG § 47 d (3) ), ist bisher völlig 

offen. Als bundesweit positives Beispiel gilt hier die Stadt 

Norderstedt, die u.a. mit gedruckten und elektronis chen Informationen, 

Pressekonferenzen, Bürgerversammlungen, regelmäßige n moderierten 

Bürgerarbeitskreisen und vielem mehr, einen erfolgr eichen und über 2-3 

Jahre reichenden Mitwirkungsprozess gestaltet hat, in den auch die 

unterschiedlichsten Verwaltungsstellen und die Poli tik einbezogen 

waren. 

 

Die Umsetzung der Europäischen Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung 

von Umgebungslärm ist in Leipzig zeitlich und quali tativ noch weit von den 

Anforderungen der UL-RL und des Bundesimmissionssch utzgesetzes entfernt, von 

einer gar aktiven, problem- und lösungsorientierten  Anwendung kann bisher 

keine Rede sein.  

 

Von Anfang an und bis heute wurden keine ausreichen den finanziellen und 

personellen Ressourcen zur Bearbeitung zur Verfügun g gestellt. Das Thema ist 

nicht als dezernats- und fachamtsübergreifende Aufg abe verankert. So ist 

keine ämterübergreifende Steuerungsgruppe bekannt u nd im aktuell zum 

Beschluss vorliegenden Integrierten Stadtentwicklungskonzept  taucht das Thema 

Umgebungslärmrichtlinie / Vermeidung und Verminderu ng von Verkehrslärm im  



Fachteil Verkehr noch nicht einmal als Aufgabe und Zielstellung auf. Eine 

systematische Abstimmung mit anderen Fachplanungen,  wie z.B. der zur  

Feinstaubproblematik, zum Klimaschutz, zur Straßen( netz)gestaltung, die alle 

mit dem Thema KfZ-Verkehr umgehen müssen, ist nicht  festzustellen. 

  

Die Lärmproblematik wird scheinbar als übermächtige  und quasi unumgängliche 

Begleiterscheinung einer Großstadt aufgefasst, der nicht wirklich begegnet 

werden kann und die daher deutlich nachrangig gegen über anderen Problemen zu 

behandeln ist. Dass dies die in großen Teilen betro ffene (aber auch 

verursachende!) Bevölkerung anders sieht und diese zunehmend frustriert auf 

die Stadtpolitik reagiert, zeigt derzeit das Thema Fluglärm.  

Gerade zur essentiellen Mitwirkung der Öffentlichke it bestehen aber in der 

Verwaltung bisher noch keine Vorstellungen. Die Vor lage eines 

Lärmaktionsplanes im Stadtrat im IV. Quartal 2009 i st mit einer breiten und 

qualitativ auch nur halbwegs anspruchsvollen Öffent lichkeitsmitwirkung nicht 

zu vereinbaren und nicht zu erreichen. 

 

 

5. (An)Forderungen an die weitere Verwaltungsarbeit  

„Mir ist es zu ruhig um das Thema.“  
Frank Kupfer, Sächsischer Umweltminister auf dem sä chsische Fachsymposium 
Lärmaktionsplanung am 11.5.2009 
 

Eine aktive und unter breiter öffentlicher Mitwirku ng organisierte 

Lärmaktionsplanung kann und muss als gegenseitiger Lernprozess verstanden und 

durchgeführt werden, der im Ergebnis sowohl Verbess erungen der Lärmsituation 

als auch eine Stärkung der Stadtgesellschaft aufwei sen kann. Anforderungen 

hieran sind: 

 

1. Die Lärmkarten müssen für das gesamte Stadtgebie t erarbeitet und auf 

einer aktuellen Kartengrundlage so aufbereitet zur Verfügung gestellt 

werden, dass sie für jedermann leicht lesbar und au ssagekräftig sind. 

Die fehlenden Teile (Industrie- und Gewerbelärm, Fl ug- und Bahnlärm) 

müssen kartiert werden. Es sind Karten für die Gesa mtlärmbelastung und 

mit grundstücksbezogenen Daten zur Bevölkerungsdich te zur Verfügung zu 

stellen, die den Lärm in differenzierteren Isophone nbändern zeigen. Es 

sind die so genannten „ruhigen Gebiete“ zu definier en, zu kartieren und 

darzustellen. Die Karten müssen auch außerhalb des Internets verfügbar 

sein, um einen allgemeinen Zugang zu gewährleisten.   

 

2. Es muss gemeinsam mit der Bevölkerung eine so ge nannte vertiefte 

Auswertung der Lärmkarten vorgenommen werden, um or tskonkrete 

Lärmquellen zu erfassen, die über die reine Verkehr sberechnung nicht 

ermittelt werden können aber für die Maßnahmenplanu ng oft entscheidend 

sind. 



 

 

3. Die Auslösewerte für die Maßnahmenplanung sind a uf die von 

Umweltbundesamt und sächsischem Landesumweltamt emp fohlenen und 

gesundheitlich begründeten Werte abzusenken. 

 

4. Es bedarf eines übergreifenden Konzeptes zur Inf ormation, Kommunikation 

und Aktivierung gegenüber Bevölkerung, Interessensv erbänden, Politik 

und Verwaltung und zur Gestaltung der Lärmaktionspl anung. Dazu sollte 

der Lärmminderungsprozess unter ein einprägsames Mo tto gestellt und mit 

einem Corporate Design versehen werden. Information  und Kommunikation 

müssen „auf Augenhöhe“ (Informationskanäle, Verstän dlichkeit, Sicht und 

Probleme der Bevölkerung ernst nehmen) stattfinden.  Das Verfahren muss 

jederzeit transparent und offen gestaltet sein, um Vertrauen und 

Verbindlichkeit zu schaffen. Entscheidungsspielräum e, rechtliche und 

planerische Rahmenbedingungen sind deutlich zu mach en. Mitwirkung ist 

ein Lernprozess für Alle!! Verwaltungsseitig ermitt elte Ergebnisse 

können durch Kenntnisse der Bevölkerung verbessert werden, das 

Verständnis der Bevölkerung für die Stadtplanung un d die Akzeptanz von 

Maßnahmen kann gesteigert, die eigene Verursacherro lle bewusster 

gemacht werden. 

 

5. Die Internetseiten zum Thema Lärm müssen umgehen d grundlegend neu 

konzipiert und so auf der Webseite der Stadt platzi ert werden, dass sie 

problemlos aufzufinden sind. Die von der UL-RL gefo rderten 

„zusätzlichen Informationen“ zum Thema Lärm, seinen  Ursachen und 

Auswirkungen, den Planungsansätzen der Stadt, der R echtslage etc. pp. 

müssen erarbeitet (ggf. von anderen Kommunen überno mmen) und zur 

Verfügung gestellt werden. Die Anforderung der UL-R L, dass die 

Öffentlichkeit „rechtzeitig und effektiv die Möglic hkeit mitzuwirken“ 

erhalten muss, erfordert Kenntnisse und Information en, die zur 

Verfügung gestellt und vermittelt werden müssen. Di e Lärmaktionsplanung 

muss professionell vorbereitet und (extern) moderie rt werden. Für sie 

ist ein adäquater, ausreichender Zeitraum einzuräum en - die Vorlage 

eines Lärmaktionsplanes im IV. Quartal 2009 ist kei n auch nur annähernd 

zu erreichendes und anzustrebendes Ziel. Für den ge samten Prozess 

müssen die nötigen Finanzmittel ermittelt und zur V erfügung gestellt 

werden. 

 

6. Die Lärmaktionsplanung muss, um erfolgreich zu s ein, stärker zur 

Querschnittsaufgabe der Verwaltung werden und nicht  allein bei zwei 

Personen im Amt für Umweltschutz „abgeladen“ werden . Es muss dazu eine 

ämterübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet und d as Thema  

 



 

fachübergreifend vor allem in die Umweltplanung, de n Städtebau und die 

Verkehrsplanung implementiert werden. Es ergeben si ch so positive 

Auswirkungen auf andere Themen (Luftgüte, Verkehrss icherheit, 

Aufenthaltsqualität, Quartiersentwicklung). 

 

7. Die Lärmaktionsplanung muss Thema der Kommunalpo litik werden, die 

letztlich über Maßnahmen, deren Priorisierung und F inanzierung zu 

entscheiden hat. Eine ungenügende Sensibilisierung für das Thema hat 

solche Konsequenzen, wie bei den Maßnahmen zum Konj unkturpaket II. Hier 

wurde die seit Jahren von den betroffenen Bürgern g eforderte 

Verlängerung und Erhöhung der Lärmschutzwand an der  B2/95, einer der 

lautesten Straßen Leipzigs, durch eine Stadtratsmeh rheit zugunsten 

einer zusätzlichen Sporthalle aus den Vorhaben ausg esondert. 

 

8. Die Maßnahmenplanung muss neben der Höhe der Lär mpegel auch die Anzahl 

der Betroffenen berücksichtigen (Lärmkennziffer als  Produkt aus Anzahl 

der Betroffenen und Höhe des Lärmpegels). Neben den  quantitativen sind 

auch qualitative Kriterien einzubeziehen: Überlager ung mehrerer 

Quellen, subjektive Wahrnehmung der Lärmsituation d urch die Betroffenen 

(Art der Raumnutzung; als besonders störend empfund ene 

Geräusche/Quellen; Identifizierung ruhiger Gebiete) .  

 

9. Es müssen konkrete Vorbeuge- und Lärmschutzmaßna hmen im Sinne eines 

ganzheitlichen Lärmmanagements aus der zuvor beschr iebenen und 

bewerteten Problemlage der Lärmkartierung entwickel t werden. 

Schallschutzfenster sind dabei eine Ultima Ratio, t ragen aber nicht 

dazu bei, die Vorgaben der Umgebungslärmrichtlinie zu erfüllen – der 

Innenraumlärmpegel ist für die UL-RL nicht relevant ; erfasst und 

bewertet wird hier ausschließlich der Außenlärmpege l. Entscheidend sind 

somit Maßnahmen, die zur Reduktion des KfZ-Verkehrs  und zur Förderung 

von ÖPNV, Rad- und Fußverkehr beitragen, zur Geschw indigkeitsminderung 

des KfZ-Verkehrs, zur Sanierung und Begrünung von S traßen und zur 

Lückenschließung in straßenbegleitender Bebauung. F ür den Lärm von 

Straßen- und Eisenbahn sowie für den Fluglärm, sind  je ganz eigene und 

anders gelagerte Maßnahmebündel nötig. 

 

10. Im Aktionsplan entwickelte Maßnahmen sind hinsi chtlich ihrer 

Wirksamkeit zu bewerten, um vorrangig solche Maßnah men umzusetzen, die 

eine ausreichende lärmmindernde Wirkung haben. Dafü r müssen Kosten-/ 

Nutzenrechnungen entwickelt bzw. die vorhandenen (v gl. Norderstedt) 

angewandt werden (Der Anhang V der UL-RL fordert, f inanzielle 

Informationen zum Lärmaktionsplan zur Verfügung zu stellen.) Kosten-

/Nutzenrechnung für Lärmschutzmaßnahmen zeigen scho n allein auf Basis  



 

der Immobilienwerte i.d.R. eine hohe volkswirtschaf tliche Effektivität 

der Lärmschutzmaßnahmen. 
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